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Anfrage Preisig 

 

betreffend die Umklassierung der Julierpassstrasse zur N29 hinsichtlich einer mögli-

chen Zunahme der 34/40-Tonnen-Fahrzeuge 

 

Antwort der Regierung 

 

Der Strassenabschnitt Thusis–Tiefencastel–Silvaplana wurde im Rahmen des neuen 

Netzbeschlusses (NEB) per 1. Januar 2020 zur Nationalstrasse N29 aufklassiert und 

ins Eigentum des Bundes übertragen. Mit dem NEB erfolgt ein Eigentums- und Zu-

ständigkeitswechsel der bestehenden Strassen. Das zuständige Bundesamt für 

Strassen ASTRA wird den Strassenabschnitt Thusis–Tiefencastel–Silvaplana grund-

sätzlich im bestehenden Zustand und als Nationalstrasse dritter Klasse (im Gegen- 

und Mischverkehr, mit Arealerschliessungen und ohne Wildschutzzaun) weiterbetrei-

ben. Sie behält somit weiterhin ihren Charakter als Hauptstrasse bei gleichbleibender 

Signalisation. Nach Auskunft des ASTRA ist die Julierstrasse für die Umleitung von 

Güterverkehr ungeeignet, weshalb ihr auch künftig keine Rolle im Rahmen der Ver-

kehrslenkung und -steuerung innerhalb des Nationalstrassennetzes zukommen wird. 

Allerdings ist der Julierpass massgeblich für die Erschliessung des Engadins sowie 

der angrenzenden Südtäler. Entsprechend wird sich die Regierung auch künftig beim 

Bund für einen massvollen Ausbau bzw. für die Beseitigung von Engpässen einset-

zen.  

Zu Frage 1: Der Umgang mit Verkehrsimmissionen bzw. die Massnahmen zur Ein-

haltung der relevanten Grenzwerte sind in der eidgenössischen Umweltschutzge-

setzgebung geregelt. Die Umsetzung dieser Erlasse ist Aufgabe des Anlageeigentü-

mers, im Falle der Nationalstrasse N29 ist somit der Bund zuständig. Vor diesem 

Hintergrund sind die Eingriffsmöglichkeiten des Kantons beschränkt.  

Im "Massnahmenplan Lufthygiene, Novellierung 2016 und 2018, V3 ökologische Gü-

tertransporte" hat die Regierung jedoch verschiedene Massnahmen zur Verlagerung 

des Gütertransports von der Strasse auf die Rhätische Bahn getroffen. Damit kann 

auch die Situation auf der Julierstrasse positiv beeinflusst werden.  
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Zu Frage 2: Im Güterverkehr wird gesamtschweizerisch ein hohes Wachstum auf der 

Strasse erwartet. Das Güterverkehrswachstum auf der Julierstrasse als Zubringer ins 

Engadin und in die angrenzenden Südtäler ist dabei insbesondere vom wirtschaftli-

chen Handeln, vom Siedlungswachstum sowie vom Eigenbedarf in der Region ab-

hängig. Aus Sicht der Regierung wird der Julierstrasse auch langfristig keine Bedeu-

tung als alpenquerende Gütertransitsachse (z.B. als Teilstrecke zu den Achsen Thu-

sis–Tirano, Thusis–Chiavenna oder Landeck–Chiavenna) zukommen. Dies zeigt ei-

nerseits der Umstand, dass auch bei jeweiligen Sperrungen des Gotthardtunnels auf 

dem Julierpass keine signifikante Zunahme des Schwerverkehrs zu verzeichnen war. 

Andererseits zeigten Befragungen durch das kantonale Tiefbauamt im Jahr 2011, 

dass lediglich rund 15 Prozent des Güterverkehrs auf der Julierstrasse einen Aus-

gangs- bzw. Endpunkt in den angrenzenden italienischen Tälern aufweisen und der 

Güterverkehr somit auch keinen Transitverkehr darstellt.  

Zu Frage 3: Die Julierstrasse war bereits vor der Übernahme durch den Bund mit  

40-Tonnen-Fahrzeugen befahrbar. Die Umklassierung der Julierstrasse hat entspre-

chend keinen Einfluss auf deren Befahrung mit (vollbeladenen) 40-Tonnen-Fahrzeu-

gen. 

Zu Frage 4: Wie in der Antwort zu Frage 2 dargelegt, kommt der Julierstrasse aus 

Sicht der Regierung auch langfristig keine Bedeutung als alpenquerende Gütertran-

sitachse zu.  

Zu Frage 5: Gütertransporte mit der Rhätischen Bahn, z.B. für Grossverteiler oder für 

die Abfallentsorgung, haben heute einen respektablen Anteil und werden weiterhin 

gefördert (vgl. Antwort zu Frage 1). Die Regierung anerkennt überdies, dass die 

heute bestehende faktische Anbindung von Wirtschaftswachstum und Ressourcen-

verbrauch nach Möglichkeit einer Entkoppelung bedarf. Entsprechend wird diese 

Problemstellung eine Handlungsachse des Aktionsplans "Green Deal für Graubün-

den" darstellen. 
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